
Saar-Atlas

Overbeck, Hermann

Gotha, 1934

b) Die Pfarreien und kirchlichen Stiftungen im 14. Jahrhundert (zu Tafel 10
a)

urn:nbn:de:hbz:466:1-95105

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95105


50 II . Geschichte und Kultur

18. Jahrhunderts , der Anfall der Suffraganbistümer und ihres
weltlichen Herrschaftsbereiches , der Übergang des Herzogtums
Lothringen an Frankreich haben die alten Zusammenhänge , die
auch in der „ Reichskirche “ wirksam geworden waren , nicht zu
sprengen vermocht : die Bistümer Metz , Toul und Verdun blieben
bis zur Auflösung des Reiches unter der kirchlichen Leitung des
Trierer Erzbischofs a).

Die Grenze zwischen dem Erzbistum Trier und seinem Suffragan -
bistum Metz geht quer durch unser Gebiet , und zwar gehörte das
Saartal bis nach Wadgassen und Malstatt hin zum Trierer Sprengel ,
während das Flußgebiet der Blies und die südlich und westlich
anschließenden Gegenden an der Saar und an der oberen und
mittleren Nied von Metz her erfaßt wurden . Die natürliche Grenze
bildete der Saarkohlenwald (Köllerthaler - und Warndtwald ) . Von
der Nied her drang das Bistum Metz noch mit einigen Pfarreien
bis auf die Kalkflächen des Saargaus westlich Saarlouis vor .

Wir dürfen nach den Aufschlüssen , welche die letzten großen
Ausgrabungen in Bonn und Trier gebracht haben , mit größter
Wahrscheinlichkeit annehmen , daß gegen Ende der Römerherr¬
schaft das Christentum am Rhein allgemein zur Herrschaft ge¬
langt war und namentlich in den nicht der unmittelbaren Ger¬
manengefahr ausgesetzten Landstrichen umTrier und Metz ein reges
kirchliches Leben sich entwickelt hatte . Wieweit aber Christen¬
gemeinden aus den kirchlichen Mittelpunkten , den civitates , in
die Landstädte und auf das platte Land vorgedrungen waren , können
wir nur in einzelnen Fällen unmittelbar erkennen . Von spät -
römischen Christengemeinden in unserem engeren Gebiet ist nichts
bekannt .

Die um 250 n . Chr . in Trier , um 300 n . Chr . in Metz unter der
Leitung eines Bischofs stehenden christlichen Gemeinschaften
haben die germanische Eroberung überdauert . Auch in den vici
an der Römerstraße Metz — Straßburg , Vic , Marsal , Saarburg , und
im Moseltal , Karden , Koblenz , scheinen die Christengemeinden
nicht untergegangen zu sein . In den hier bestehenden Kollegiat -
stiftern , einem Stab von Geistlichen unter der Leitung eines Chor¬
bischofs , scheint eine ältere kirchliche Tradition nachzuwirken .
Von hier aus wurde in frühfränkischer Zeit die Missionierung der
eingewanderten heidnischen Völkerschaften in Angriff genommen .
So kommt es , daß im Bistum Metz die älteren kirchlichen Zen¬
tren Vic , Marsal und Saarburg jeweils am äußersten Rande
ihres ausgedehnten Missions - bzw . Verwaltungsbezirkes eng bei¬
einander an einer Römerstraße liegen 3) .

Eine Neugründung aus frühmerowingischer Zeit ist die Stiftung
des Grimo in Tholey , die ebenso wie Karden Sitz eines Chorepiskopats
und eines Priesterstiftes wurde , dessen Kirche , mit Pfarrechten ,
insbesondere dem Taufrecht , ausgestattet , den Mittelpunkt der
Missionstätigkeit auf dem Hunsrück bildete . Erst im 9 . Jahr¬
hundert wurde das Stift in ein Benediktinerkloster verwandelt 4) .

An die Stelle der Chorbischöfe traten nach 888 ( Synode von
Metz ) die Archidiakone , nach denen in der Folgezeit die größeren
Unterabteilungen der Bistümer Archidiahonate genannt wurden ,
die sich dann bis zum Ende der Reichskirche gehalten haben .
Die weitere Unterteilung in Landkapitel oder Dekanate , im Bistum
Metz Archipresbyteriate (Erzpriesterschaften ) genannt , mag einer
ursprünglichen Einteilung nach Großpfarreien entsprechen ; später
umfaßt jedes Dekanat oder Archipresbyteriat eine größere Anzahl
von Pfarreien .

Das Trierer Archidiakonat St . Mauritius zu Tholey umfaßte
die Dekanate Merzig , Perl und Wadrill , die alle bedeutenden An¬
teil am „ Saargebiet “ besaßen . Das Metzer Archidiakonat Marsal
reichte mit den Archipresbyteriaten Mörchingen (Habudingen ) ,
Waibelskirchen (St . Avold ) und Kedingen nur an das Saargebiet
heran , während das Archidiakonat Saarburg und die Archipres¬
byteriate St . Arnual , Neumünster und Hornbach große Teile um¬
faßten . Die Tatsache , daß auch die letztgenannten Unterbezirke
teilweise an die ältesten bekannten kirchlichen Stiftungen der Ge¬
gend sich anschließen , läßt vermuten , daß es sich auch hier um
vorgeschobene Missionsorte handelt 6) . Wie aber die Entwicklung
aus solchen kirchlichen Keimzellen im einzelnen vor sich gegangen
ist , können wir nicht nachweisen .

2) In der von A . Brackmann und M. Spahn herausgegebenenSammlung
„Die Reichskirche“ werden wir wohl bald eine Darstellung der aus dieser
Sachlage sich ergebenden Verhältnisse zu erwarten haben. Vgl . Leo Just :
Das Erzbistum Trier und die luxemburgische Kirchenpolitik. (Die Reichs¬
kirche, Bd. I , Leipzig 1932 .)

3) Wolfram : Zur Geschichte der Einführung des Christentums und der
Bildung der Archidiakonate in Lothringen. (Festschr. f . A . Schulte, 1927 . )

4) J . Marx: Der Ursprung des Archidiakonats resp. Klosters Tholey.
(Trierer Archiv II , 1901 , S . 71 . ) — W . Levison : Zur Geschichte der Abtei
Tholey. (Festschrift f. A . Schulte, 1927 , S . 62ff.)

6) Bei dem Stift Neumünster sind wir über die Ursache der Gründung
unterrichtet : Als der Metzer Bischof im Jahre 875 die Gegend an der Blies
besuchte, fand er arge Mißstände unter der christlichen Bevölkerung. Die
Stiftung zu Ehren des hl. Lubentius sollte diese beheben.

b) Die Pfarreien und kirchlichen Stiftungen
im 14 . Jahrhundert

Zu Tafel 10a
Die ersten sicheren Nachrichten , die uns einen Einblick in die

räumliche Unterteilung der Bistümer gestatten , stammen aus dem
14. Jahrhundert . Es sind das sog . Polien , kirchliche Zinsregister ,
die teils die Abgaben der Kirchen an das Bistum , teils solche an
den Papst enthalten . Für Trier hat W. Fabricius unter dem Titel

„Taxa generalis subsidiorum cleri Trevirensis “ ein Abgaben¬
verzeichnis nach einer Abschrift des 18. Jahrhunderts veröffent¬
licht 6), das bis in die Zeit Erzbischof Balduins zurückreicht . Für
Metz sind ähnliche Urkunden von P . Kirsch in den Vatikanischen
Archiven gefunden worden 7) . Diese Verzeichnisse sind aber weder
vollständig 8

9

) noch in jeder Hinsicht richtig . Sie können nachge¬
prüft werden an Hand der urkundlichen Nachrichten , die uns über
Schenkungen , Patronate und Kollatoren erhalten sind 8) . Eine
besonders wichtige Quelle für eine recht frühe Zeit ist das Ver¬
zeichnis der zur Wallfahrt nach Mettlach verpflichteten Pfarreien
(Kirchen ) aus der Mitte des 12. Jahrhunderts 10) , das uns ein sehr
entwickeltes Pfarrsystem erkennen läßt . Auf Grund dieser Nach¬
richten erhalten wir einen Überblick über die kirchliche Einteilung
und das Pfarrsystem in vorreformatorischer Zeit (Tafel 10a ) .
Wie überall zeigt sich auch hier ein dichtes Pfarrnetz in den alten
Siedlungsgebieten ; weit verstreut und meist eine ganze Reihe von
Dörfern mitumfassend , liegen sie in den Ausbaugebieten . Vom 14.
bis 16. Jahrhundert sind die Veränderungen gering ; sie betreffen
nie die umfassendere räumliche Gliederung , sondern stets nur die
Pfarreien ; deren Neueinrichtung aber war wegen der damit ver¬
bundenen vermögensrechtlichen Fragen ebenso schwierig n ) wie
eine Verlegung : 1442 wird der Pfarrsitz von Kastei (Usme ) nach
Freudenberg verlegt , zu gleicher Zeit etwa die Pfarrei von Kerbach
nach Forbach , etwas später Eschweiler - St . Oranna nach Berus .
Nur im äußersten Norden des Metzer Bistums ist es zu einer Ver¬
schiebung der Bistumsgrenzen gekommen . Als der Erzbischof
von Trier im 14. Jahrhundert Landesherr in St . Wendel geworden
war und 1461 die Einkünfte der Pfarrei seinem Tafelgut zuschlagen
konnte , geriet der Pfarrbezirk , der auch mehrere Dörfer der Um¬
gebung umfaßte , allmählich unter die unmittelbare kirchliche Auf¬
sicht des Erzbistums . Endgültig aber wurde die Abtrennung
St . Wendeis erst , nachdem die Protestantisierung eines großen
Teiles der Territorien an der mittleren Saar die Pfarrei isoliert
hatte .

Außerhalb der kirchlichen Verwaltungsorganisation standen
unter bischöflicher Aufsicht die geistlichen Stifter , Abteien und
Klöster , die als Brennpunkte kirchlicher Kultur gleichwohl eine
große regionale Bedeutung hatten . Das den ältesten Metzer
Gründungen St . Nabor ( St . Avold ) , gegründet 509 , und St .
Martin zu Glanders (Lübeln ), gegründet 587, benachbarte St .
Arnual an der Saar , das zu Beginn des 7 . Jahrhunderts die
Grabstätte seines Gründers wurde , ist im 9 . Jahrhundert unter
dem Grafen Odaker neu erstanden bzw . nach vorübergehender
Verweltlichung seiner alten Bestimmung wieder zugeführt worden .
Das um 740 von dem Schottenmissionar Pirmin begründete Horn¬
bach erlebte seine Blütezeit , als ihm im 11 . Jahrhundert reiche Be¬
sitzungen der Salier zufielen . Die Stiftung des hl . Lubentius zu
Neumünster vom Jahre 871, die nachher in ein adliges Frauenstift
verwandelt wurde , diente der Belebung des christlichen Geistes
an der oberen Blies . Diesen von Metz ausgehenden Stiftungen
standen die von Trier beeinflußten Frühgründungen an Ansehen ,
Reichtum und kultureller Bedeutung ebenbürtig zur Seite : das
auf den Trümmern römischer Befestigungen erbaute Tholey , ge¬
gründet 630, und das in die Waldeinsamkeit gelegte Mettlach .
Die alten Abteien sind durchweg königliche oder bischöfliche
Gründungen mit weit verstreutem , oft recht umfangreichem Be¬
sitz . Demgegenüber zeigen die späteren geistlichen Stiftungen ,
insbesondere die von kleineren Dynastenfamilien geförderten Zi¬
sterzienser -, Prämonstratenser - und Augustinerklöster (Wörsch -

6) Trierer Archiv VIII , S . 1 ff .
7) P . Kirsch: Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des

14 . Jahrhunderts . Paderborn 1894 . Mit geringen Verbesserungenauch bei
N . Dorvaux: Les anciens pouilles du diocöse de Metz . Nancy 1902 .

8) So fehlt die exemte Großpfarrei St. Arnual.
9) Marx: Die Entwicklung des Pfarrsystems im Bistum Trier. (Trierer

Archiv XXIV/XXV , 1916 , S . 1 - 158 .)
10) Die nahezu geschlossene Verpflichtungaller in einembestimmten Um¬

kreis von Mettlach gelegenen Pfarreien, hat die Vermutung nahegelegt, daß
hier ein kirchlicher Verwaltungssprengelälterer Zeit noch durchschimmere.
Doch war die Benediktinerstiftung Mettlach im Gegensatz zu Tholey kein
Priesterstift . Es diente im stillen Waldtal der Pflege des Mönchsidealsder
Abgeschiedenheit und Beschaulichkeit, dem Seelsorgetätigkeit fremd war.
Sicher aber bestand ein Zusammenhang der Pflicht zur Wallfahrt mit den
grundherrlichen Rechten der Abtei Mettlach (vgl. Tafel 11 d) .

u ) Bezeichnendist das BeispielSaarbrücken. Ruppersbeirg , A . : St . Arnual.
Essen 1932 , S . 11 ff .
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weiler , Wadgassen , Fraulautern u . a . ) einen erheblich geringeren
und räumlich geschlosseneren Besitz . Während der Besitz der
Abtei Mettlach sich über den größten Teil der nördlichen und
mittleren Saarlande und in das lothringische Stufenland hin
erstreckte , auch nach der Mosel und Maas hin noch weit über den
Kartenausschnitt sich ausdehnte , ist in der Verteilung des Be¬
sitzes der saarbrückischen Familienstiftung Wadgassen eine weit¬
gehende Übereinstimmung mit dem Macht - und Einflußgebiet
dieser Grafen zu erkennen (vgl . Tafel 9a ) .

c) Die protestantische Kirche an der Saar . —
Die Gegenreformation

Zu Tafel 11c

Im Zeitalter der Glaubensspaltung wurden die kirchlichen
Grenzen schwankend und unsicher . Mit dem Übertritt der Graf¬
schaft Nassau - Saarbrücken zum Protestantismus ging der nörd¬
liche Teil der Archipresbyteriats St . Arnual und das Stift selbst
der katholischen Kirche verloren . Der Sitz des Landkapitels
wurde nach Saaralben verlegt , bewahrte aber , da das Amt des
Erzpriesters nicht an den Pfarrer des Hauptortes geknüpft war ,
den alten Namen : „ Archipresbyteriatus Sancti Arnuali sive de
Alba “ . Das Archipresbyteriat Neumünster dagegen ging zunächst
ganz unter , das dortige Frauenstift wurde säkularisiert , St . Wendel
dem Erzbistum Trier eingegliedert . Auch der nördliche Teil des
Archipresbyteriats Hornbach , das Teile von Pfalz -Zweibrücken ,
Hanau -Lichtenberg und die saarbrückische Herrschaft Homburg
umfaßte , mußte vom Bistum Metz aufgegeben werden , während
die im südlichen Teil von den Lichtenbergern unternommenen
Reformationsversuche in der Grafschaft Bitsch an dem Wider¬
stande des Lehnsherrn , des Herzogs von Lothringen , scheiterten .
Selbst in der teils den Grafen von Saarbrücken , teils den Herren
von Eltz verpfändeten kurtrierischen Herrschaft Blieskastel ge¬
lang den Pfandherren vorübergehend die Einführung der Refor¬
mation . — Weniger umfangreich waren die Verluste des Erz¬
bistums Trier . Nur in den der Grafschaft Saarbrücken unterste¬
henden Pfarreien , in den pfälzischen Teilen , im Kriechingenschen
Saarwellingen und in einigen reichsritterschaftlichen Gebieten , u . a .
auch auf der Burg Montclair , wurde die Reformation nach oft
recht erheblichem Widerstand durchgesetzt .

Der erstarkende , mehr und mehr alle Lebensgebiete seiner
Untertanen erfassende Territorialstaat des ausgehenden Mittel¬
alters hatte bereits auf die kirchliche Verwaltung starken Ein¬
fluß zu nehmen gewußt . Er hatte aber den überstaatlichen
Verwaltungsaufbau der Kirche nur behindert , nicht durchlöchert .
Die Anlehnung , welche die neue Glaubensbewegung beim Landes¬
fürstentum suchte und fand , hat die staatskirchlichen Anfänge
weiter ausgebaut , und als auf dem Reichstag zu Speyer 1526 den
Reichsständen das „ Jus reformandi “ zuerkannt worden war , war
die landeskirchliche Form des Protestantismus gegeben . Es ist
aber in den Gebieten , die im Blickfeld unserer Betrachtung liegen ,
nicht immer und nicht überall der Wille der Landesherren für die
Durchführung der Reformation maßgebend gewesen ; vielfach war
die Bevölkerung bereits überwiegend für den neuen Glauben ge¬
wonnen , ehe der Landesherr den Übertritt vollzog und dann der
Bewegung mit Kirchenordnung und staatlicher Kirchenaufsicht
die feste Form gab . Die allmähliche , oft kaum bemerkbare geistige
Umstellung in der Bevölkerung , die sich auch in der Duldsamkeit
der Reformationsbewegung in unserer Gegend charakterisiert , das
Fehlen des kämpferischen Geistes , was sich in Übergangs - und

Ausgleichserscheinungen ausprägt , macht es unmöglich , den Gang
der Ereignisse im einzelnen zu bestimmen , den Zeitpunkt des Über¬
tritts dieses oder jenes Ortes zum neuen Glauben zu ermitteln .

Der erste Territorialstaat unseres Gebietes , der sich der neuen
Bewegung anschloß , war das Herzogtum Pfalz -Zweibrücken . Pfalz¬

graf Ludwig II . , ein Freund Franz von Sickingens , hatte nach der

Zerstörung der Ebernburg , der „ Herberge der Gerechtigkeit
“

, dem
dort lebenden Prediger Johannes Schwebel an seinem Hofe eine
Zufluchtsstätte bereitet 12) . Schwebels maßvolles Wirken an der
Stadtkirche zu Zweibrücken gewann der neuen Lehre viele An¬

hänger , doch kam es in Erwartung eines freien Konzils , das die
deutschen religiösen Verhältnisse regeln sollte , nicht zum vollen
Bruch , und Ludwig , der 1532 starb , hat sich auch an den reichs¬

politischen Maßnahmen der Evangelischen nicht beteiligt . Erst

Pfalzgraf Wolfgang , der 1543 die Lande übernahm , hat die Refor¬
mation entschieden weitergetrieben . Er säkularisierte die geist¬
lichen Stiftungen , u . a . Hornbach und Wörschweiler , und gab
in der nach ihm benannten Kirchenordnung vom 1 . Juni 1557
seiner Landeskirche eine Verfassung . Die Aufsichtsbezirke rich¬
teten sich nach der weltlichen Verwaltungseinteilung . Wolfgangs
Nachfolger , Pfalzgraf Johann trat zur reformierten Lehre über und

la) Vgl . Fr . Jung : Johann Schwebel , der Reformator von Zweibrücken .
Kaiserslautern 1910 .

befahl die Glaubensänderung in allen seinen Ämtern und lehnbaren
Herrschaften . Die Gliederung der Kirchenaufsichtsbezirke in

Synoden und Inspektionen blieb bestehen .
In der Grafschaft Nassau -Saarbrücken und der Herrschaft Ott -

weiler kam die Reformation verhältnismäßig spät zur Einführung .
Graf Johann Ludwig ( 1490 — 1545 ) hielt noch streng am alten
Glauben fest und unterdrückte jede Regung der neuen Lehre .
Unter der Regierung der Grafen Philipps II . und Johanns IV .
( 1545 — 73 ) begann das Luthertum seinen Einfluß geltend zu
machen , ohne sich jedoch als Landesreligion durchsetzen zu können .
Von unten her drängte evangelische Gesinnung an die Oberfläche
und forderte die Beseitigung der katholischen Einrichtungen . Die
schon früh im Konvent von St . Arnual auftretenden Zersetzungs¬
erscheinungen wurden von der Landesherrschaft bekämpft , je¬
doch nicht mit dem Nachdruck , der die Maßnahmen der Herzoge
von Lothringen kennzeichnete . Auch erschienen die Verhältnisse
in St . Arnual ein willkommener Anlaß , das „ Kaiserliche , freie und
weltliche Stift “ unter die Landesherrschaft zu beugen und die
Güter nach und nach einzuziehen . Maßgebend für die unbestimmte

Haltung der Saarbrücker Grafen war die Wiedervereinigung der
bereits in den fünfziger Jahren völlig protestaatisierten Grafschaft
Saarwerden mit der Grafschaft Saarbrücken . Als Landesherr eines
katholischen und eines evangelischen Gebietes war dem Grafen eine
tolerante Haltung geboten . Das Zaudern hatte aber auch noch
einen weiteren , politischen Grund . Der geschlossene Besitz der
Grafschaft Saarbrücken war verhältnismäßig gering ; dagegen be¬
saß der Graf von Saarbrücken zahlreiche Kondominate und ver¬
streute Rechte im Herzogtum Lothringen , dazu eine Reihe von
Kirchenvogteien mit geringen Rechten , aber bedeutenden Ein¬
künften außerhalb seiner „ Grafschaft “ : St . Avold , Wadgassen ,
Fraulautern , Lübeln (Lungfelden ) . Bei der streng katholischen
Haltung des Lothringer Herzogs , der im engen Einvernehmen mit
dem Bischof von Metz stand , schien es nicht geraten , diese Außen¬

posten zu gefährden . So dauerte es bis zum Übergang der Graf¬
schaft Saarbrücken an die Weilburger Linie 1574 , ehe das Luther¬
tum , das bereits weit vorgedrungen war , als Landesreligion an¬
erkannt und nun auch mit aller Strenge durchgeführt wurde . Am
1 . Januar erfolgte in allen Kirchen des Landes die Abstellung der
Messen und die Predigt des „ reinen Evangeliums “ . Am 21 . Januar
1576 wurde dann nach den Ergebnissen einer Visitation die Neu¬

ordnung des Kirchenwesens in der Grafschaft durchgeführt . Als
Pfarren wurden eingerichtet : 1 . Heusweiler mit Wahlschied ; Ei¬
weiler , das gleichfalls eingefügt werden sollte , blieb , weil man
sich mit dem Kollator nicht einigen konnte , selbständige Pfarrei .
2 . Völklingen mit den Filialen Geislautern , Groß -Rosseln , Schwal -
bach - Griesborn . 3 . Kölln ; das Präsentationsrecht des Abts von
Wadgassen blieb unberührt , d . h . er hatte den evangelischen
Pfarrer zu ernennen . 4 . Dudweiler mit Sulzbach . 5 . Bischmisheim
mit Scheid . 6 . Ommersheim . 7 . Malstatt mit der Filiale Aschbach -
Gersweiler -Ottenhausen . 8 . Wiesbach mit Settingen . 9 . St . Ar¬
nual mit Fechingen , Güdingen , Heßlingen . 10 . St . Johann . Reis¬
weiler trat erst 1591 zur neuen Lehre über . In der Herrschaft
Ottweiler mußten 1575 die Pfarrer von Niederlinxweiler und Dir¬

mingen , die am alten Glauben festhielten , ihr Amt niederlegen .
Pfarrer waren in Ottweiler , Neunkirchen , Schiffweiler , Urexweiler ,
Niederlinxweiler , Dirmingen , Dörrenbach . 1592 wurde auch Spiesen
und zuletzt das damals noch saarbrückische Lehen Illingen evan¬
gelisch .

Die Durchführung der Reformation in der Grafschaft Saar¬
brücken und in der Herrschaft Ottweiler hat tiefgreifende poli¬
tische Wirkungen gezeitigt . Sie erfolgte zu einem Zeitpunkt , da
der Katholizismus , nach dem Trienter Konzil ( 1545 — 63 ) inner¬
lich sich wieder befestigend , zum Widerstand bereit war und schon
bald zum Gegenstoß ansetzte . Eine unmittelbare Folge des Über¬
tritts der Saarbrücker Grafen war der verlustreiche Tauschvertrag
mit Lothringen vom Jahre 1581 , in dem die Grafen auf die Kirchen¬
vogteien über Lübeln und Fraulautern , auf die Pfandschaft St .
Avold , auf die Anrechte an der Herrschaft Bolchen und umfang¬
reichen Streubesitz verzichten mußten (s . Tafel 9 c und S . 45 ) .
Daraus erklären sich auch die vielfachen Schwierigkeiten , die sich
namentlich in den Randgemeinden und den Kondominaten zeigten ,
erklären sich auch die zahlreichen Veränderungen , die schon bald
eintraten . Rösseln , das zur Pfarre Völklingen geschlagen worden
war , erhielt 1575 einen evangelischen Prediger . Die Einwohner
kamen nicht in seinen Gottesdienst ; der Pfarrsitz wurde dann
1608 in das eben gegründete Naßweiler verlegt . Auch die Ein¬
wohner von Uberherrn , das eine Filialkirche von Eschweiler -
Berus war , weigerten sich , die neue Lehre anzunehmen , und wurden
darin vom Abt zu Wadgassen bestärkt , der für ihre geistliche Ver¬
sorgung von Biesten aus sich einsetzte . Die 1618 eingerichtete
eigene lutherische Pfarrei Überherrn hatte nur wenig Zulauf und
ging später ein . In Eppelborn , das lothringische Unterherrschaft

4*


	Seite 50
	Seite 51

